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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.04.1986

Norm

StPO §430 Abs4

StPO §433 Abs1

StPO §435

StPO §439

Rechtssatz

Eine erfolgreiche Nichtigkeitsbeschwerde der Staatsanwaltschaft gegen das Unterbleiben der Anstaltsanweisung hat

zur Voraussetzung, daß die Abweisung eines Antrags auf Beiziehung eines Sachverständigen mit Verfahrensrüge oder

Mängelrüge angefochten wird. Hingegen sind Verfahrensmängel und Begründungsmängel bei Ausübung des

richterlichen Ermessens (Gefährlichkeitsprognose) ausschließlich mit Berufung geltend zu machen.

Entscheidungstexte

12 Os 26/86

Entscheidungstext OGH 10.04.1986 12 Os 26/86

Veröff: SSt 57/23 = JBl 1986,737 = RZ 1987/5 S 20

12 Os 157/86

Entscheidungstext OGH 20.11.1986 12 Os 157/86

nur: Hingegen sind Verfahrensmängel und Begründungsmängel bei Ausübung des richterlichen Ermessens

(Gefährlichkeitsprognose) ausschließlich mit Berufung geltend zu machen. (T1)

13 Os 9/87

Entscheidungstext OGH 19.02.1987 13 Os 9/87

Vgl auch; nur T1

13 Os 46/89

Entscheidungstext OGH 27.04.1989 13 Os 46/89

Vgl auch; nur T1
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